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Zl. 5578/J-NR/90 betreffend" Gefahrgut­

Tankfahrzeug-Verordnung 1988" 

Ihre Frage 

·53!J.9/AB 
1990 -07- 02 

Zu S51JJJ 

"\'Jelche tvlaßnahmen t"lerden Sie setzen, um eine wirkungsvolle 

Kontrolle der Bestimmungen der Gefahrgut-Tankfahrzeug-Ver­

ordnung 1988 zu ermöglichen?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Der vOllständige Text des in der Anfrage nicht korrekt und .,.. 
vollständig zitierten § 15 Abs. 8 der Gefahrgut-Tankfahrzeug-

verordnung (GGTFV) 1988 BGBl.Nr. 449/1988 in der Fassung der 

GGTFV-Änderungsverordnung BGBI.Nr. 167/1990 lautet: 

"Tankkraftwagen. Trägerkraftwagen und Sattelkraftfahrzeuge 

mit einem höchsten zulässigen ~esamtgewicht von mehr als 

16 000 kg und Tankkraftwagen, Trägerkraftwagen oder Zug fahr­

zeuge, die dazu bestimmt sind, mit Tankanhängern oder Träger­

anhängern KraftwagenzUge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 

16 000 kg zu bilden, mUs sen mit Splittstreuvorrichtungen . . 

ausgerUstet sein, die mindestens auf alle Reifen einer An­

triebsachse und bei Anhängern auf alle Reifen einer Achse des 

hinteren Achsaggregates gleichmäßig wirken und etwa 300 g 

Splitt pro Sekunde und Splittstreuer streuen. An Stelle der 

Splittstreuvorrichtung können die Fahrzeuge mit zumindest 

gleichwertig kraftschlußerhöhenden Einrichtungen ausgerUstet 

sein. Alle genannten Einrichtungen mUssen bei allen winter­

lichen Witterungsbedingungen betriebssicher und so zu be­

tätigen sein, daß der Lenker am sicheren Lenken des Fahr­

zeuges nicht behindert wird." 
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§ 80 Abs. 1 Z 2 e) leg.cit. sieht vor, daß Fahrzeuge, die YQr 

dem 12. Februar 1989 (Datum des Inkrafttretens der GGTFV 

1988) gemäß §§ 12. 14 oder 45 Abs. 4 GGSt genehmigt wurden, 

bis 11. Febraur 1991 von den Bestimmungen der GGTFV 1988 hin­

sichtlich der kraftschlußerhöhenden Einrichtungen gemäß § 15 

Abs. 8 ausgenommen sind. 

Solche Fahrzeuge können daher auf Grund dieser übergangsvor­

schrift Z.Zt. noch ohne kraftschlußerhöhende Einrichtungen 

in österreich fahren. 

Was die konkrete AusrUstung mit Splittstreuvorrichtungen 

anlangt, so läßt § 15 Abs. 8 einen Ersatz der AusrUstung mit 

den Splittstreuvorrichtungen durch zumindest gleichwertige 

andere kraftschlußerhöhende Einrichtungen zu. 

Ob eine solche andere kraftschlußerhöhende Einrichtung {z.B. 

ein Kettenschleudergerät) einer Splittstreuvorrichtung 

gleichwertig ist, ist von der Genehmigungsbehörde, d.i. in 

der Regel der jeweilige Landeshauptmann, zu entscheiden. 

Da die Gutachter Uber diese Problematik in der Vergangenheit 

geteilter Meinung waren, ist vorgesehen, einen auf Uber Auf­

trag meines Ressorts durchgefUhrten Fahr- und Bremsver­

suchen beruhenden Erlaß herauszugeben. Die Endfassung dieses 

Erlasses wird noch Gegenstand einer Besprechung mit den par­

lamentarischen Verkehrsprechern und vertretern der Sozial­

partner sein. 
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